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DIE SITUATION IN LIBERIA 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
jedes Jahr seit 1991 verabschiedet.] 

Beschluß 

  Am 15. Oktober 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schreiben 
an den Generalsekretär333: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 12. Oktober 1999 be-
treffend Ihre Absicht, das Mandat des Büros der Vereinten Nationen zur Unterstützung 
der Friedenskonsolidierung in Liberia bis Ende Dezember 2000 zu verlängern334, den 
Mitgliedern des Sicherheitsrats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der 
in Ihrem Schreiben geäußerten Absicht Kenntnis."  

 

 

 

 

DIE VERANTWORTUNG DES SICHERHEITSRATS FÜR DIE WAHRUNG DES 
WELTFRIEDENS UND DER INTERNATIONALEN SICHERHEIT 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1992 und 1998 verabschiedet.] 

 

Beschluß 

  Auf seiner 4053. Sitzung am 19. Oktober 1999 behandelte der Sicherheitsrat den Punkt 
"Die Verantwortung des Sicherheitsrats für die Wahrung des Weltfriedens und der internatio-
nalen Sicherheit". 

 

Resolution 1269 (1999) 
vom 19. Oktober 1999 

  Der Sicherheitsrat, 

  zutiefst besorgt über die Zunahme von Akten des internationalen Terrorismus, die das 
Leben und das Wohl von Menschen in der ganzen Welt sowie den Frieden und die Sicherheit 
aller Staaten gefährden, 

  unter Verurteilung aller terroristischen Handlungen, gleichviel aus welchen Beweg-
gründen und wo und von wem sie begangen werden, 

  eingedenk aller einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung, namentlich der 
Resolution 49/60 vom 9. Dezember 1994, mit der die Versammlung die Erklärung über Maß-
nahmen zur Beseitigung des internationalen Terrorismus verabschiedet hat, 

  betonend, daß es notwendig ist, den Kampf gegen den Terrorismus auf einzelstaatlicher 
Ebene zu intensivieren und unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen die wirksame 
internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet auf der Grundlage der Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen und der Normen des Völkerrechts, namentlich der Achtung 
vor dem humanitären Völkerrecht und den Menschenrechten, zu verstärken, 

_______________ 
333 S/1999/1065. 
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  in Unterstützung der Bemühungen, die weltweite Teilnahme an den bestehenden inter-
nationalen Übereinkünften zur Bekämpfung des Terrorismus und deren Anwendung zu för-
dern und neue internationale Übereinkünfte zur Bekämpfung der terroristischen Bedrohung 
auszuarbeiten, 

  mit Lob für die Arbeit, die die Generalversammlung, die zuständigen Organe und Son-
derorganisationen der Vereinten Nationen sowie regionale und andere Organisationen zur Be-
kämpfung des internationalen Terrorismus geleistet haben, 

  entschlossen, im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen zu den Bemühungen 
zur Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Formen beizutragen, 

  erneut erklärend, daß die Unterdrückung von Akten des internationalen Terrorismus, 
einschließlich derjenigen, an denen Staaten beteiligt sind, einen wesentlichen Beitrag zur 
Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit darstellt, 

  1. verurteilt unmißverständlich alle terroristischen Handlungen, Methoden und Prak-
tiken als kriminell und nicht zu rechtfertigen, ungeachtet ihrer Beweggründe, in allen Formen 
und Ausprägungen, gleichviel wo und von wem sie begangen werden, insbesondere diejeni-
gen, die den Weltfrieden und die internationale Sicherheit gefährden könnten; 

  2. fordert alle Staaten auf, die internationalen Übereinkünfte zur Bekämpfung des 
Terrorismus, deren Vertragsparteien sie sind, voll anzuwenden, legt allen Staaten nahe, mit 
Vorrang zu erwägen, den Übereinkünften beizutreten, bei denen sie nicht Vertragspartei sind, 
und legt ihnen außerdem nahe, die noch anhängigen Übereinkünfte rasch anzunehmen; 

  3. unterstreicht die wichtige Rolle, die den Vereinten Nationen bei der Verstärkung 
der internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus zukommt, und betont, 
wie wichtig es ist, die Koordinierung zwischen den Staaten, internationalen und regionalen 
Organisationen zu verbessern; 

  4. fordert alle Staaten auf, im Rahmen dieser Zusammenarbeit und Koordinierung 
unter anderem geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 

 – um miteinander zu kooperieren, insbesondere im Rahmen bilateraler und multila -
teraler Übereinkünfte und Abmachungen, um terroristische Handlungen zu verhü-
ten und zu unterbinden, ihre Staatsangehörigen und andere Personen vor terroristi-
schen Angriffen zu schützen und die für solche Handlungen verantwortlichen Tä-
ter vor Gericht zu bringen; 

 – um in ihren Hoheitsgebieten die Vorbereitung und Finanzierung jeglicher terrori-
stischer Handlungen mit allen rechtmäßigen Mitteln zu verhüten und zu unterbin-
den; 

 – um denjenigen, die terroristische Handlungen planen, finanzieren oder begehen, 
sichere Zufluchtsorte zu verwehren, indem sie sicherstellen, daß diese Personen 
ergriffen und strafrechtlich verfolgt oder ausgeliefert werden; 

 – um sich dessen zu vergewissern, bevor sie einer Person Flüchtlingsstatus gewäh-
ren, im Einklang mit den entsprechenden Bestimmungen des innerstaatlichen 
Rechts und des Völkerrechts, einschließlich der internationalen Menschenrechts-
normen, daß sich der Asylsuchende nicht an terroristischen Handlungen beteiligt 
hat; 

 – um im Einklang mit dem Völkerrecht und dem jeweiligen innerstaatlichen Recht 
Informationen auszutauschen und auf Verwaltungs- und Justizebene zusammenzu-
arbeiten, um die Begehung terroristischer Handlungen zu verhüten; 

  5. ersucht den Generalsekretär, in seinen Berichten an die Generalversammlung, ins-
besondere soweit sie gemäß deren Resolution 50/53 vom 11. Dezember 1995 über Maßnah-
men zur Beseitigung des internationalen Terrorismus vorgelegt werden, besondere Aufmerk-



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats im Jahr 1999 

 

174 

samkeit auf die Notwendigkeit zu richten, die von terroristischen Tätigkeiten ausgehende Be-
drohung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu verhüten und zu bekämpfen; 

  6. bekundet seine Bereitschaft, die entsprechenden Bestimmungen der in Ziffer 5 ge-
nannten Berichte zu prüfen und im Einklang mit seiner Verantwortung nach der Charta der 
Vereinten Nationen die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die terroristischen Be-
drohungen des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zu bekämpfen; 

  7. beschließt, mit dieser Angelegenheit befaßt zu bleiben. 

Auf der 4053. Sitzung einstimmig verabschiedet. 

 

 

 

 

SCHREIBEN DES GESCHÄFTSTRÄGERS A.I. DER STÄNDIGEN VERTRETUNG 
PAPUA-NEUGUINEAS BEI DEN VEREINTEN NATIONEN AN DEN 

PRÄSIDENTEN DES SICHERHEITSRATS, DATIERT VOM 31. MÄRZ 1998 

[Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat 
auch 1998 verabschiedet.] 

Beschluß 

  Am 10. November 1999 richtete der Präsident des Sicherheitsrats das folgende Schrei-
ben an den Generalsekretär335: 

  "Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, daß Ihr Schreiben vom 28. Oktober 1999 be-
treffend Ihre Absicht, die Präsenz des Politischen Büros der Vereinten Nationen in Bou-
gainville um weitere zwölf Monate zu verlängern336,  den Mitgliedern des Sicherheits-
rats zur Kenntnis gebracht worden ist. Sie nehmen von der in Ihrem Schreiben geäußer-
ten Absicht Kenntnis."  

 

 

 

 

DIE ROLLE DES SICHERHEITSRATS BEI DER VERHÜTUNG VON 
BEWAFFNETEN KONFLIKTEN 

 

Beschlüsse 

  Auf seiner 4072. Sitzung am 29. und 30. November 1999 beschloß der Sicherheitsrat, 
die Vertreter Ägyptens, Australiens, Bangladeschs, Belarus, Finnlands, Iraks, der Islamischen 
Republik Iran, Japans, Kroatiens, der Libysch-Arabischen Dschamahirija, Liechtensteins, 
Neuseelands, Nigerias, Norwegens, Pakistans, der Republik Korea, Sambias, Senegals, Süd-
afrikas, Sudans, der Ukraine und der Vereinigten Arabischen Emirate einzuladen, ohne 
Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Rolle des Sicherheitsrats bei der Verhütung 
von bewaffneten Konflikten" teilzunehmen. 

  Auf seiner 4073. Sitzung am 30. November 1999 behandelte der Rat den auf der 
4072. Sitzung erörterten Punkt. 

_______________ 
335 S/1999/1153. 
336 S/1999/1152. 
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